
STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2870/2022 
 

33. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Auftragsvergabe zur Beschaffung eines Schmalspurtraktors für den 
Baubetriebshof 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 09.11.2022 

Verfasser Höpfl, Markus Zuständiges Amt Amt 2  

Sachgebiet 23 Betriebswirtschaft, 
Baubetriebshof 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Haupt- und Finanzausschuss Entscheidung 06.12.2022 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt die Auftragsvergabe für die Ersatzbe-
schaffung eines Schmalspurtraktors für den Baubetriebshof wie folgt: 
 
 
1. Der Zuschlag ergeht an die Fa. BayWa AG. Es wird die folgende ohne Aufpreis an-

gebotene Option beauftragt: 

 Fahrerunterweisung 

Somit ergibt sich ein Gesamtpreis für den Zuschlag (Vertragsschluss) von 
103.500,00 € netto (= 123.165,00 Euro € brutto) für das Fahrzeug. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird bevollmächtigt, den Vertragsschluss herbeizuführen. 

 

3. Der Fehlbetrag in Höhe von 13.165,00 € beim Investitionscode FZGM230027 
wird durch eine Mittelverschiebung von den Gewerbesteuermehreinnahmen 2022 
gedeckt. 
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Referent/in Bosch / CSU     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in    Wollenberg, Prof. Dr. / FDP Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja    
   

110.0
00 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

123.1
65 € 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

123.165 € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck beabsichtigt die Ersatzbeschaffung eines Schmalspur-
traktors für den Baubetriebshof als Ersatz für den noch im Fuhrpark befindlichen 
Traktor mit Baujahr 1987. 
 
Der Schlepper wurde in einem (1) Fachlos im Wege einer (nationalen) Öffentlichen 
Ausschreibung ausgeschrieben. 
 
Die Öffnung der Angebote erfolgte am 26.10.2022 um 11:00 Uhr im Rathaus der 

Stadt Fürstenfeldbruck unter Beachtung des 4-Augen-Prinzips. Es ist ein (1) Angebot 

eingegangen: 

 

BayWa AG, Kommunal- und Gewerbetechnik aus 82256 Fürstenfeldbruck 
über einen Fendt 209 V Vario Gen 3 

 
Im Ergebnis der Angebotsprüfung war das Angebot der Fa. BayWa AG formell nicht 
zu beanstanden. 
 
Der angebotene Schlepper erfüllt alle gestellten Anforderungen des Bauhofs. Eine 
abgefragte Alternativposition (die Beleuchtungstechnik betreffend) wurde von der 
BayWa AG nicht angeboten, ist jedoch entbehrlich da die geforderte höherwertige 
Beleuchtungstechnik serienmäßig angeboten wurde. Eine optional abgefragte 
Fahrerunterweisung wird vom Bieter ohne Aufpreis angeboten und daher geordert. 
 

Die Ersatzbeschaffung verursacht Kosten in Höhe von 123.165,00 Euro. Es sind 
Haushaltsmittel in 2022 in Höhe von 110.000,00 Euro eingeplant. Der zu gering ge-
plante Haushaltsmittelansatz ist der derzeitigen Kostenexplosion geschuldet. Die 
Preissteigerungen am Fahrzeugmarkt waren zum Zeitpunkt der HH-Planungen nicht 
absehbar. 
Die Abweichung zu einer aktuell durchgeführten Kostenberechnung beträgt lediglich 
+ 2,64 %, die Wirtschaftlichkeit des Angebots ist also gegeben. 
 
Der Austausch des in die Jahre gekommenen Altfahrzeugs wird dringend angeraten. 
In absehbarer Zeit werden am Altfahrzeug größere Reparaturen fällig, die einen wirt-
schaftlichen Betrieb des Altfahrzeugs nicht mehr zulassen. Bei den derzeit turbulen-
ten Zeiten am Fahrzeugmarkt muss auch davon ausgegangen werden, dass eine 
Ersatzbeschaffung zu einem späteren Zeitpunkt noch teurer wird. 
 
Die fehlenden 13.165,00 Euro können aus dem Budget des Baubetriebshofs nicht 
gedeckt werden. Dieser Fehlbetrag kann durch eine Mittelverschiebung von den Ge-
werbesteuermehreinnahmen 2022 gedeckt werden. 
 
 
 
 


